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Pflege

Aktionen allein helfen nicht

Von Mona Frommelt und 
Roland Schmidt

Mona Frommelt ist Ärztin und 
Direktorin der Hans-Weinberger-
Akademie der Arbeiterwohlfahrt 
in Bayern.
www.hwa-online.de

Prof. Dr. Roland Schmidt ist Hoch-
schullehrer für Gerontologie und 
Versorgungsstrukturen an der 
Fachhochschule Erfurt.
www.fh-erfurt.de/soz/so/
lehrende/prof-dr-roland-schmidt

Insbesondere die Pflege gilt als das Geschäftsfeld der 
Sozialwirtschaft, das vom Mitarbeitermangel am stärksten 
betroffen ist. Mit Teilstrategien wie der verstärkten 
Gewinnung junger Menschen für das Berufsfeld und die 
Anwerbung ausländischer Fachkräfte wird das Problem 
jedoch nicht zu lösen sein. Vielmehr kommt es darauf an, 
intelligente Formen der Prozessoptimierung innerhalb der 
Pflege und in den Gesundheitsbereich hinein zu finden.

Modellrechnungen zum zukünftigen 
Bedarf an Pflegefachkräften rücken 
zumeist den Morbiditätsrückgang im 
hohen Alter sowie den Zusammenhang 
von Mortalität und Morbidität in den 
Fokus. Anstöße zur weiteren Profilierung 
von Disziplin und Profession, aber auch 
die Zunahme des Wettbewerbs zwischen 
Versorgungssektoren und Versorgungs-
systemen hingegen werden in solchen 
Betrachtungen zumeist ausgespart.

Unser Beitrag skizziert solche Ent-
wicklungen, die bereits mit mehr oder 
weniger Breitenwirkung in Gang gesetzt 
sind. Sie zeigen eindrücklich, dass die 
Gestalt der Pflegeprofession und Ver-
sorgungsstrukturen im Kontext von 
Modellrechnungen keinesfalls konstant 
gesetzt werden dürfen. Der ungedeckte 
Bedarf an Fachkräften wird sich nicht in 
allen Segmenten pflegerischen Handelns 
gleichermaßen gravierend niederschla-
gen: Es wird attraktive und weniger 
attraktive Praxisfelder gegeben und es 
werden sich unterschiedliche Funktio-
nen, Qualifikations- und Verantwor-
tungsniveaus herauskristallisieren, die 
Karrieremöglichkeiten eröffnen.

Gestalt und Funktionen der Pflege-
berufe befinden sich im Wandel. Dies 
resultiert aus versorgungsstrukturellen 
Impulsen im Bereich SGB V und SGB XI 
und folgt der Ausdifferenzierung von 
Qualifikationsniveaus und Kompetenz-
profilen. In diesem sich zuletzt normativ 

fortlaufend neu speisenden Prozess ist 
auch die Debatte um fehlende Fachkräf-
te und über Strategien deren teilweiser 
Kompensation zu verorten.

Vertikale Differenzierung

Von »der Pflege« zu sprechen ist, das 
sei eingangs betont, eine letztlich wenig 
hilfreiche Reduktion der sich steigern-
den Komplexität dieses Berufsfeldes. Die 
Ausdifferenzierung beruflicher Aus-, 
Fort- und Weiterbildungen als Antwort 
auf die rasanten Entwicklungen des 
Bedarfs an Pflege, getrieben von viel-
schichtigen Interessen und Stakeholdern 
an und in diesem Feld, ist, verglichen 
mit dem ärztlichen Bereich, um einiges 
vielseitiger und gleichzeitig schwerer zu 
fassen, da diese deutlich weniger insti-
tutionell und strukturell gebündelt sind. 
So fehlen »der Pflege« im Gegensatz 
zu »der Medizin« vor allem kammer-
rechtlich und berufsrechtlich gesteuerte 
Fort- und Weiterbildungen. Aber auch 
die Ausbildungen, obwohl bundesein-
heitlich gesetzlich geregelt (z.  B. im 
Kranken- und Altenpflegegesetz), sind 
länderrechtlich äußerst heterogen aus-
gestaltet. Dies betrifft beispielsweise die 
strukturelle Regelung der Schul- und 
Ausbildungstypen und die Finanzierung 
der Ausbildung.

Diese Situation führt zum einen zur 
Ausprägung vielseitiger Ausbildungen 
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und Assistenzberufe (1) und zum an-
deren zu vertikalen und horizontalen 
Ästen von Spezialisierungen und Spe-
zifizierungen. Motive für die Einlei-
tung solcher Diversifizierungsprozesse 
im Ausbildungsbereich der drei großen 
Kernberufe (Gesundheits- und Kran-
kenpflege, Altenpflege und Kinderkran-
kenpflege) und in den spezifizierenden 
Qualifikationen (Leitungs- und Assis-
tenzfunktionen) gründen zum einen in 
der Steigerung der Attraktivität des ge-
samten Berufsfeldes »Pflege« und zum 
anderen in dem Bemühen um Sicherung 
der Qualität der Pflege angesichts des 
anhaltenden und wachsenden Fachkräf-
temangels. Zwei große Trends prägen 
sich in dieser Gemengelage der Pflege 
jedoch zuletzt deutlicher aus:

■■ Zunächst ist die Unterscheidung zwi-
schen Steuerungsverantwortung und 
Verrichtungsdurchführung anzuspre-
chen (vgl. BSG-Urteil B 3 P 14/07 R 
vom 22.4.2009). Solche Differenzie-
rungen in der Verantwortungsüber-
nahme für die Steuerung des Pflege-
prozesses werden beispielsweise in 
Rahmen des Primary Nursings (2), 
aber auch im Kontext von Case- und 
Care Management deutlich. Aufga-
ben und Verantwortung in den Be-
reichen Kommunikation, Beratung, 
Pflegediagnostik und Pflegeplanung 

sowie zur Steuerung und Auswertung 
der Durchführung von Pflege erfor-
dern hohe soziale, integrative sowie 
Fach- und Methodenkompetenz (= 
qualitätssichernde Funktion). Mit 
der Entscheidung über den Hilfeum-
fang und die hierbei erforderlichen 
Qualifikationen der Verrichtungen 
übernehmenden Mitarbeiter stellt 
sich zugleich das Erfordernis eines 
fallbezogen rationalen Ressourcen-
einsatzes.

■■ Zudem ist hier die Fokussierung der 
Pflege auf pflegerische Bedarfslagen 
anzusprechen mit der Folge einer 
Delegation von Sozialfunktionen auf 
die Assistenzberufe. Dabei ist das Er-
fordernis zur Qualifikation solcher 
Assistenzfunktionen ist nicht immer 
allen verantwortlichen Akteuren aus 
Politik, der Leistungsträger und Leis-
tungserbringer bewusst.

Eine Schärfung des Berufsprofils »Pfle-
ge« in der Kernkompetenz, also der 
Steuerung von inter- und intrasektoralen 
Prozessen, könnte in mehreren Dimensi-
onen einen Beitrag zur Minimierung des 
Problems »Fachkräftemangel« leisten. 
Effekte, die hierdurch erwartet werden, 
reichen vom Imagegewinn des Berufs-
feldes und der Prozessoptimierung über 
eine höhere Arbeitszufriedenheit (und 
damit auch: längere Verweildauer im 

Beruf und weniger Überforderung mit 
Burn-out-Risiken dank klarerer Aufga-
benverteilung und Delegation) bis hin 
zur Effizienz- und Qualitätssteigerung 
und nicht zuletzt zu potenziellen Koste-
neinsparungseffekten.

Kurz: Es geht um die Frage der Ra-
tionalisierung der Pflege. Weiterhin ist 
in der vollstationären Pflege eine mit-
tels Primary Nursing wahrgenommene 
Prozessverantwortung auch als Alterna-
tive zu einer bedarfsunabhängigen und 
daher überkommenen Fachkraftquote 
nutzbar zu machen.

Heilkundebefähigung

Mit Verabschiedung des Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetzes hatte der Gesetz-
geber mit § 63 Abs. 3c SGB V einen – 
spät aufgegriffenen – Impuls gesetzt, da-
mit ein gemeinsamer Rahmen für Mo-
delle zur Erprobung der Neuverteilung 
der Aufgaben im Gesundheitswesen auf 
der Grundlage einer bundesweit gülti-
gen Richtlinie gemäß § 63 Abs. 3c SGB 
V (Heilkundeübertragungs-Richtlinie) 
entwickelt wird.

Die Verantwortung hierfür wurde 
dem Gemeinsamen Bundesausschuss 
(GBA) übertragen. (3) In der Richtlinie 
hat es der GBA vermieden, die Kontro-
verse »Delegation vs. Substitution« auf-
zugreifen. Vor allem die Ärztekammern 

Als zwei Möglichkeiten einer intelligente-
ren Form der Prozesssteuerung und Pro-
zessoptimierung im System Pflege gelten 
Care Management und Primary Nursing.

Care Management zielt darauf ab, ab-
gestimmte Versorgungsstrukturen zu 
implementieren, um insbesondere bei 
komplexen gesundheitlichen Problemen, 
die verbunden sind mit hohen Risiken für 
Betroffene und mit erheblichen Kosten 
für Leistungsträger, sektoren- und diszi-
plinübergreifend Versorgungsabläufe zu 
rationalisieren. Dabei geht es zum einen 

um die Vermeidung von Unter-, Über- und 
Fehlversorgung durch eine systematisch 
aufeinander bezogene Diagnostik, Be-
handlung und Pflege sowie zum anderen 
um eine bessere Passung zwischen der 
professionellen Expertise, was evidenz- 
und erfahrungsbasiert wirksame Inter-
ventionen im konkreten Fall sind, mit den 
individuellen Versorgungspräferenzen, 
die chronisch kranke Menschen mit Blick 
auf ihre Ressourcen/Potenziale und Be-
einträchtigungen äußern. Erstgenanntes 
fokussiert den Effekt, letztgenanntes die 
subjektive Lebensqualität, also das Wohl-
befinden. Integrierte Versorgungskonzep-
te kombinieren in einem jeweils besonde-
ren Mischungsverhältnis Systemsteuerung 
(Care Management) mit Fallsteuerung 
(Case Management).

Primary Nursing (oft übersetzt mit Be-
zugspflege oder Primär-Pflege) ist ein in 
den 1960er Jahren entwickeltes Pflege-
system aus den USA. Es geht zurück auf 
Marie Monthey. Im Unterschied zur Funk-

tionspflege oder Formen der Bereichspfle-
ge, wie z. B. der Gruppenpflege, über-
nimmt ausschließlich eine Pflegeperson 
die Verantwortung für die Aufnahme des 
Patienten, die Pflegeplanung und somit 
für den gesamten Pflegeprozess bis hin 
zur Entlassungsplanung. Die Aufgaben 
der Stationsleitung beschränken sich auf 
die Koordination und auf das Stationsma-
nagement. Primary Nursing ist gekenn-
zeichnet durch vier Kernelemente: Über-
tragung und Übernahme individueller 
Verantwortung für pflegerische Entschei-
dungen durch eine Pflegende; Zuteilung 
der täglichen pflegerischen Arbeit nach 
der Fallmethode; direkte Kommunikation; 
Pflegeplanender ist zugleich Pflegedurch-
führender.

Quellen: www.fh-erfurt.de/soz/fileadmin/
SO/Dokumente/Lehrende/Schmidt_Ro-
land_Prof_Dr/Publikationen/Care_Ma-
nagement.pdf. www.pflegewiki.de/wiki/
Primary_Nursing. www.dbfk.de/Deut-
sches-Netzwerk-Primary-Nursing.php

Was versteht man eigentlich unter Care Management und Primary Nursing?
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insistierten in der Diskussion des Richt-
linienentwurfs und nach seiner Verab-
schiedung auf die Aufrechterhaltung der 
ärztlichen Diagnose als Grundlage jegli-
cher Tätigkeit im Bereich der Heilkunde.

Gleichwohl war und blieb im Ent-
wurf enthalten, dass Pflegefachkräfte im 
Rahmen von Modellversuchen weitrei-
chende Verantwortung übertragen be-
kommen können (wie z. B. selbstständig 
Verordnungen vorzunehmen). Dies hat 
die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
(KBV) veranlasst, (erfolglos) zu interve-
nieren, weil man hier die Gefahr sieht, 
dass eine neue Gruppe von Leistungser-
bringern entsteht.

Die Modellversuche sind auf die In-
dikationen Bluthochdruck, Demenz, 
chronische Wunden sowie Diabetes Typ 
I und II beschränkt. Diagnose und In-
dikationsstellung bleiben in der Verant-
wortung des Arztes. Dies gilt auch für 
den Therapieplan. Modellvorhaben ge-
mäß Heilkundeübertragungs-Richtlinie 
sind auf acht Jahre befristet und sie wer-
den im Hinblick auf ihren Nutzen für 
Patienten evaluiert. Im Falle positiver 
Ergebnisse kann das Modell Bestandteil 
der Regelversorgung werden.

Diese ersten Impulse zu einer Neuord-
nung der Aufgabenverteilung zwischen 
den Gesundheitsprofessionen demonst-
rieren, dass sich die alten Grenzziehun-
gen und Domänen allmählich lockern 
und neu justieren.

Pflegerisches Fallmanagement

Das Begriffsverständnis von Pflegebe-
ratung ist vielschichtig und wird un-
terschiedlich gebraucht. Im Folgenden 
ist Pflegeberatung gemäß § 7a SGB XI 
gefasst, eine Norm, die seit Januar 2009 
jedem Bürger einen Anspruch auf kos-
tenlose individuelle Pflegeberatung und 
– bei Bedarf – umfassende Hilfestellung 
zuerkennt.

Ziel war und ist es, wenn sich Infor-
mation oder Beratung fallbezogen als 
nicht ausreichend erweisen, ein indivi-
duelles Fallmanagement in der Pflege zu 
installieren. Dieses weist aber zugleich 
über das im engeren Sinn Pflegerische 
hinaus, da im Kontext des Fallmanage-
ments zudem die tägliche Lebensfüh-
rung und die damit verbundenen bedeut-
samen Bedarfe inter- und intrasektoral 
mitgedacht und gesteuert werden müs-
sen. Damit ist Pflegeberatung rechtlich 
gesehen zunächst einmal als Instrument 

der Versorgungssteuerung angelegt. In 
realiter wird dieses Szenario jedoch so 
heterogen und vielschichtig ausgestal-
tet, wie dies in einer föderalen, sekto-
ralen und fragmentierten Landschaft 
gesundheitlicher Leistungserbringung 
nur möglich ist.

Vor und zu Beginn des damaligen 
Gesetzgebungsverfahrens wurde der 
Aufgabenbereich denn auch zutreffend 
als »Care Management« ausbuchsta-
biert, weil eingangs die Steuerung von 
Versorgungsprozessen im Fokus stand, 
die über die Steuerung der Einzelperson 

als »Fall« hinausreichte. Pflegeberatung 
sollte damit nicht nur der Orientierung 
des »Kunden« am Quasi-Markt die-
nen, sondern in einem zweiten Strang 
auf die Systemebene mittels Gestaltung 
von Pflege und der mit ihr verbundenen 
gesundheitlichen und sozialen Dienst-
leistungen einwirken. Diese Ausrichtung 
wurde im Gesetzgebungsverfahren und 
im Zuge der Kompromissfindung zwi-
schen heterogenen Interessenlagen al-
lerdings verunklart.

Pflegeberatung

Mit dem Einzug von Case Management 
und Care Management im Gewand der 
Pflegeberatung wurde ein Paradigmen-
wechsel mit Blick auf die Grundanlage 
von Pflege und die Gestaltung von Pfle-
geprozessen in allen Bereichen eingeläu-
tet: von der ambulanten über die teilsta-
tionären hin zur stationären Pflege, vom 
Altenpflegeheim bis zum Krankenhaus 
sowie über die Bereiche Prävention, Ku-
ration, Rehabilitation, Prävention und 
Palliation hinweg.

Grundlegend sind hier das Verständ-
nis und der Zugang zum Pflegebedürf-
tigen und seinen Angehörigen mittels 
Handeln nach Vereinbarungen, interes-
sensbasierten Aushandlungsprozessen, 
Sorgeberatung und Nutzerorientierung, 
Hilfe zur Selbsthilfe (Selbstmanage-
ment) sowie anwaltschaftlicher Unter-
stützung. Zu diesem Verständnis sind 

(a) die Pflegeplanung als Spezifizierung 
bzw. Teilsegment der Versorgungspla-
nung, (b) die ihr zugrundeliegende Sicht 
des Pflegebedürftigen und (c) die hierauf 
basierende Gestaltung von Pflegeprozess 
und Pflegehandeln anschlussfähig.

Spezifische Anwendung findet Case- 
und Care Management vor allem in der 
Pflegeüberleitung, im Entlassungsma-
nagement, in der Altenpflege als hoch-
komplexen Pflegekontext sowie im All-
tagsmanagement (insbesondere in neuen 
Versorgungsformen an der Schnittstelle 
zwischen ambulant, teilstationär und 

stationär) und nicht zuletzt in der Pfle-
geberatung (durch Koordinierungsstel-
len, IAV-Stellen oder der von den Pfle-
gekassen vorgehaltenen Pflegeberatung 
und in Pflegestützpunkten).

Von hoher Bedeutung ist, angesichts 
dieser Komplexität von Steuerungsan-
sätzen, die Etablierung eines übergeord-
neten Rahmens, innerhalb dessen eine 
Governance-Kompetenz aufzubauen 
wäre. Diese ist angezeigt, damit

■■ die Vielfalt an Prozesssteuerungen 
und Beratungsansätzen im Sinne des 
Case- und Care Managements ausba-
lanciert werden kann,

■■ regionale Gegebenheiten Berücksich-
tigung finden,

■■ eine Vielzahl von gleich wirksamen 
und gleichwertigen Lösungen gefun-
den werden und

■■ das Recht der Bürger auf gesetzliche 
Gleichbehandlung gewährleistet ist.

Resümee
Herausforderung für die Zukunft der 
Pflege angesichts des nachhaltigen Pro-
blems des Fachkräftemangels wird sein, 
intelligente Formen der Prozesssteue-
rung und Prozessoptimierung innerhalb 
der Pflege und transsektoral in den Ge-
sundheitsbereich hinein anzuwenden 
und diese in den Rahmen der Grundsät-
ze einer Good Governance öffentlichen 
Handelns einzubinden.

»Durch die Übertragung weitreichender 
Verantwortung an Pflegefachkräfte 
könnte eine neue Gruppe von 
Leistungserbringern entstehen«
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Hierbei sind die Prinzipien der Offen-
heit, der Partizipation, der Verantwort-
lichkeit und der Effektivität verpflich-
tend. (4) Die Lösung dieser Aufgabe ist 
der Ausgangspunkt sämtlicher weiterer 
Teilstrategien wie beispielsweise ver-
stärkte Gewinnung junger Menschen 
für das Berufsfeld, Weiterqualifikation 
bereits in der Pflege befindlicher Mitar-
beiterinnen, Anwerbung ausländischer 
Fachkräfte, Durchlässigkeit beruflicher 
und akademischer Bildung.� n
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Ab August 2013 haben alle Kinder im Alter von unter drei Jahren 
einen Rechtsanspruch auf Förderung in Tageseinrichtungen und 
in Kindertagespfl ege. Das Gesetz leitet gleichzeitig einen Para-
digmenwechsel in der Tagesbetreuung ein: Nicht mehr allein 
die Planung der Kommunen ist maßgeblich, sondern die Eltern 
und Kinder bestimmen mit ihrem „individuellen Bedarf“ mit.

Der topaktuelle Band gibt allen mit der Jugendhilfe Befassten 
konkrete Antworten, wie ab dem 1. August der Rechtsanspruch 
U3 umzusetzen ist. Die praktischen Fragen sind Legion, z.B.:

 ■ Welchen zeitlichen Umfang an täglicher Förderung können 
Kinder beanspruchen, deren Eltern nicht erwerbstätig sind?

 ■ Kann eine Förderung auch in atypischen Zeiten verlangt 
werden, beispielsweise in den früheren Morgen-, den 
Abend- oder Nachtstunden oder am Wochenende? 

 ■ Wann ist ein Betreuungswunsch mit dem Kindeswohl nicht 
mehr vereinbar? 

 ■ Wie weit geht das Wunsch- und Wahlrecht der Leistungs-
berechtigten, wann ist ein angebotener Platz zumutbar und 
wann können Erziehungsberechtigte ein Angebot ablehnen?

 ■ Inwieweit können die kommunalen Träger der öff entlichen 
Jugendhilfe die freien Träger und die kreisangehörigen 
Städte und Gemeinden ohne eigenes Jugendamt in die 
Pfl icht nehmen, ausreichend Plätze zu schaff en?

 ■ Welcher Schaden, den Erziehungsberechtigte infolge eines 
fehlenden oder nicht gewährten Platzes erleiden, muss 
ersetzt werden? Was ist vom Schadenersatzanspruch 
umfasst und was nicht?

 ■ Wann kommt ein Haftungsausschluss in Betracht? Welche 
Beträge sind vom Anspruch abzuziehen und wie weit geht 
die Pfl icht der Eltern zur Schadensminderung?
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Handbuch

Von Prof. Dr. Bernd Halfar und Prof. Dr. Gabriele Moos

2013, ca. 300 S., brosch., ca. 34,– €, ISBN 978-3-8329-6327-9
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Das von Bernd Halfar und Gabriele Moos vorgelegte Handbuch setzt an 
den Besonderheiten sozialer Dienstleistungsunternehmen an und entwi-
ckelt Vorschläge für ein praxistaugliches Controlling, das über das übliche 
Finanzcontrolling hinausreicht. Geschildert werden typische Fälle aus der 
Personaleinsatzplanung, aus dem Gebäudemanagement stationärer Ein-
richtungen, aus dem Qualitätsmanagement, aus der externen und inter-
nen Personalbeschaff ung, aus dem Kostenmanagement, der Investitions-
rechnung, der Verwaltungsorganisation, aus dem IT-Management, dem 
Facility Management und der Wirkungsmessung sozialer Dienstleistungen.

Der Leser fi ndet thematisch geordnete Kennzahlenlisten und Anregungen, 
wie das Controlling die Produktivität sozialwirtschaftlicher Unternehmen 
analysieren kann.
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